
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/3/19 96/07/0210
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1998

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §102 Abs1 litb;

WRG 1959 §31b Abs3;

Rechtssatz

Die Anordnung einer Sicherstellung iSd § 31b Abs 3 WRG dient nicht nur dem ö5entlichen Interesse, vielmehr soll

damit jedenfalls auch der Schutz der im § 102 Abs 1 lit b WRG aufgezählten Rechte der betro5enen Parteien auf Dauer

gewährleistet werden.
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